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Bitte beachten Sie auch die DIN EN ISO 20023.
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Gefahr durch schädliche CO-Konzentration möglich! 
In den ersten 4 Wochen nach Befüllung nicht betreten!

Dauerhafte Belüftung nach außen sicherstellen, 
z.B. über belüftende Deckel oder Öffnung!
Dauerhafte Belüftung nach außen sicherstellen, 

über belüftende Deckel oder Öffnung!
Dauerhafte Belüftung nach außen sicherstellen, 

Zutritt für Unbefugte verboten. 
Tür verschlossen halten!

Rauchen, offenes Feuer und andere 
Zündquellen verboten!

Vor dem Betreten und / oder Befüllen Heizung 
ausschalten!

Vor dem Betreten mindestens 15 Minuten zwischen 
belüftenden Deckeln/Öffnung und Einstiegstür querlüften.
Während des Aufenthalts die Tür geöffnet halten!

Aufenthalt nur unter Aufsicht einer außerhalb des Lager-Aufenthalt nur unter Aufsicht einer außerhalb des Lager-Aufenthalt nur unter Aufsicht einer außerhalb des Lager
raums stehenden Person! Bei Unfällen sofort den 
Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 anrufen!

Lager > 15 t und erdvergrabene Lager nur mit 
mobilem CO-Warngerät betreten!

Verletzungsgefahr durch bewegliche Bauteile, 
z.B. Förderschnecken oder Rührwerke!


